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VST ALLGEMEINER ANTRAG

VERFASSTE
STUDIERENDENSCHAFT HFU

Allgemeine Angaben

Titel der Veranstaltung, Aktion oder Sache . ... ‘

Gerichtet an (Organisation + ggf. Untergruppe) . .. ‘

Datum der Antragstellung ................... ‘

Antragsteller:in (Person + Organisation) ........ ‘

Beschreibung der Veranstaltung, Aktion bzw. Sache

Wesentliche Angaben wie Inhalt, Ziel des Projekts, beteiligte Gruppen:

Genehmigung

Kommentar:

Datum & Unterschrift: Vorsitz des angefragten Gremiums Name in Druckschrift

[Zwischenstand speichern] [Drucken ,als PDF']



	title: Änderungsantrag zum StuRa-Beschluss „MeStuTa“ vom 21.10.2025
	gerichtetan: StuRa, StuRa-Vorstand
	datum: 11.11.2025
	antragsteller: Fachschaft 4 (Design & Media)
	beschreibung: Dieser Antrag dient der Korrektur einer unglücklichen und rechtlich missverständlichen Formulierung im StuRa-Beschluss vom 21.10.2025 zur MeStuTa Furtwangen 2026.
Das Anliegen des StuRa, die Vermeidung finanzieller Risiken für die Verfasste Studierendenschaft, wird ausdrücklich unterstützt.
Mit diesem Änderungsantrag wird klargestellt, dass sich der Beschluss ausschließlich auf die finanzielle Verantwortlichkeit bezieht und kein fachliches oder organisatorisches Handlungsverbot für die Fachschaft 4 bezweckt war.

Der StuRa beschließt hiermit folgende Änderung:
- Die Verfasste Studierendenschaft übernimmt keine finanzielle Verantwortung oder Verpflichtungen im Zusammenhang mit der MeStuTa Furtwangen 2026
- Die Fachschaft 4 kann organisatorische und inhaltliche Aufgaben im Kontext der MeStuTa wahrnehmen, solange hierfür keine Mittel der Verfassten Studierendenschaft verwendet werden, die nicht zuvor ordnungsgemäß beschlossen wurden
- Finanzielle Mittel der Verfassten Studierendenschaft können auf Antrag durch den StuRa im Einzelfall beschlossen werden
- Verträge und Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit der MeStuTa erfolgen nicht über die Verfasste Studierendenschaft

Die ursprüngliche Formulierung des Beschlusses war missverständlich und interpretierbar als vollständiges Tätigkeitsverbot für die Fachschaft 4 im Zusammenhang mit der MeStuTa.
Dies würde eine unzulässige Einschränkung der gesetzlich verankerten Fachschaftsrechte darstellen. 
-- ÄA angenommen: Streichu ng des vorherigen Satzes

Mit der vorliegenden Änderung wird klargestellt, dass der Beschluss sich ausschließlich auf finanzielle Mittelverwendung innerhalb der VSt bezieht, nicht jedoch auf fachliche oder organisatorische Aktivitäten der Fachschaft 4.
Ziel bleibt weiterhin die klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten und die Haftungsfreistellung der Verfassten Studierendenschaft.
	kommentar: 


